
Buchbesprechungen 

Uwe Wesel, Aufklärungen über Recht, [Zehn 
Beiträge zur Entmythologisierung], Frank­
furt/ Main 1981 (Suhrkamp, stw J68), 160 Sei­
ten, DM 10,-. 

~Aufklärungen über Recht« verspricht Uwe 
WeseI, und - um es vorwegzunehmen - er 
bringt tatsächlich Licht in das Dunkel juristi­
scher Ideologie. 
Wer Uwe WeseIs Arbeiten in der .Kritischen 

Justiz., im ~Kursbuch« und vor allem zuletzt 
seinen Beitrag im ~Spiegel« (vom 7. Septem­
ber 1981, ~Krieg der Justiz gegen die Ju<­
gend.) gelesen hatte, mußte gespannt sein. 
Bei den Vertretern der klassischen juristi­
schen .Bindestrich-Disziplin. Rechtsge­
schichte gibt es ja immer zwei Möglichkeiten: 
Entweder sie ziehen sich, Fossilien gleich, in 
die Erforschung immer kleinerer, isolierter 
Gegenstände ohne jeden Bezug zur Jetztzeit 
zurück; oder sie nutzen die Befassung mit der 
Vergangenheit und den ihr spezifischen 
Rechtsfonnen dazu, die Gegenwart schärfer 
zu erfassen, immer wieder auf die historische 
und gesellschaftliche Relativität von Recht, 
die offene oder heimliche, objektive oder 
subjektive Unterwerfung des Rechts und ins­
besondere der Justiz unter die Macht hinzu­
weisen. Wesel gehört, wie etwa - jeder auf 
seine Art - seine Fachkollegen Schminck-Gu­
stavus, Troje oder Simon, zur zweiten 
Gruppe. Das bedeutet: Kein Beitrag in dem 
Band, in dem nicht die Historie oder noch 
weiter: anderszeitige, andersartige (Rechts-) 
Kulturen zum Verständnis und zur Kritik des 
Rechts, der Justiz, des Rechtsunterrichts der 
Gegenwart der Bundesrepublik D~utschland 
bemüht würden. Am meisten springt die 
fachliche Biografie des Autors dem Leser in 
dem Aufsatz .Macht und Recht. ins Auge. 
Von der Bismarckzeit wird man (u. a .... ) zu 

Goethe. zu Friedrich und dem Müller von 
Sanssouci und schließlich - den Ethnologen 

sei Dank - zu frühesten Rechts- (oder sogar 

vor-rechtlichen) Kulturen geschickt. Wozu? 
Was auf den ersten Blick wie eine über­
raschende und eklektische Ko- Präsentation 
der unterschiedlichen Lesefrüchte des Autors 
scheint, erschließt sich am Ende. Es führt zu 
höchst aktuellen Fragen wie: Alternativen 
zum Recht, insbesondere: Alternativen zu 
den heute noch praktizierten Fonnen von 
Strafe und Vollstreckung. 
Außer diesem Aufsatz, der quasi das Schluß­
wort bildet, sind in dem Band acht weitere, 
von Wesel .Kapitel« genannt, versammelt. 
Die Hauptakzente werden mit .hM. (wie: 
herrschende Meinung) aus dem .Kursbuch. 
56 und dem umgetauften früheren Aufsatz 
~ Vom Wirken der Juristen auf die Gesell­
schaft« aus dem .Kursbuch« 40 gebildet, der 
jetzt .Der eine hat die Mühe, der andere die 
Brühe. Welche Wirkung hat des ·linken< J uri­
sten langer Marsch durch die Institutionen? 
heißt. Diese bei den Aufsätze bilden. das sieht 
man schon an der ~Architektur« des Buches. 
umrahmt von der Einleitung, die den Titel 
des Buches mit einem Fragezeichen versieht, 
und dem schon erwähnten abschließenden 
Aufsatz .Macht und Recht« den Schwer­
punkt des Buches. Die Anordnung hat ihren 
inhaltlichen Sinn: Die Entstehung, Akzeptie­
rung und Überwindung herrschender Mei­
nungen (und damit die BeeinfIußbarkeit 

selbst gesetzten Rechts), die Repräsentanz, 
die Chancen und Illusionen .linker. Juristen 
in der Bundesrepublik Deutschland zu schil­

dern - beides sind Variationen zum Thema 
.Macht und Recht«. Und um nichts anderes 
geht es in allen von ihnen umsc:hlossenen wei­
teren Beiträgen. 
.hM. - Es ist wohl nicht zuviel gesagt, wenn 
ich behaupte. dieser Aufsatz von 1979 ist für 
kritische Juristen eine der wichtigsten Zu­
sammenfassungen von Glanz und Elend des 
Rechts geworden. Er eignet sich - ich habe 

dies in der Bremer Juristenausbildung aus-
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probiert - als Arbeits- und Diskussions­
grundlage für Anfangssemester im Scudi um 
ebenso wie für die kritische Begleitung der 
Praxisphase. Keinem Praktiker. dem der 
Griff nach dem Dreher/Kleinknecht oder Pa­
landclBaumbach-Laucerbach sonst leicht das 

eigene Denken und/oder den Blick ins Gesetz 
ersetzt. schadet es. ihn von Zeit zu Zeit wie­
der zu le,en. Daß, ehe eine Meinung .herr­
s.:hend. wird, sie überhaupt - wie anders 
denn als Mindermeinung? - geäu!lert worden 
sein mu!l; dag, ehe ein .Ober.-gericht si~h 
äußern kann. ein .Untere-Gericht sich zur 
bisher herrschenden Meinung quergelegt ha­
ben mu(\; daß die _niederst.- und .höchst.­
richterliche Re~htsprechung mit nichts so 
wenig gleichzusetzen ist wie mit .falsch. und 
• richtig- - solche ebenso simplen wie wichti­
gen Erkenntnisse kann man bei Wesel gewin­
nen. Dient nicht oft ein jahrelanges juristi­
sches Studium samt Referendarzeit eher der 
Verhinderung dieser Erkenntnisse? Und -
hier wird es paradox - hat nicht der. der es 
dank und mit Wesel begriffen hat. ganze 

Jahre des Studiums gesparr? (Warum wollten 
eigendich plötzlich diejenigen. die 1971 unter 
technokratischen Aspekten mit für die Re­
form der Juristenausbildung waren, heute 
hinter die damaligen Marken zurück? 
... ). 
Nicht von ungefähr sind die Beispiele, an de­

nen WeseJ" uns das Werden und Vergehen. die 
Lancierung, Verhinderung und Ignorierung 
von herrschenden Meinun~cn erkläre. aus 
dem Arbeitsrecht im weitesten Sinne entnom­
men. Es handele sich um die Rechtsprechung 
zum politischen Streik, zu den Berufsverbo­
ten und zum Weiterbeschäftigungsanspruch 
des gekündigten Arbeitnehmers während des 
Kündigungsschutzprozesses. Das Arbeits­
recht ist nämlich der Teil der bürgerlichen 
Rechtsordnung, bei dem auch der hartnäckig­
ste Ideologe sich nicht davor verschließen 
kann, daß - um es ganz platt auszudrücken -
• die Dinge im fluß sind •. Das Recht des Zu­
gargs zum öffentlichen Dienst und seine 
Restriktionen sind eine Probe aufs Exempel, 
welchen Stellenwert der liberale Rechtsstaat 
seinen Freiheitsgarantien beimißt und ob und 
wie in der latenten oder offenen Krise der Ruf 
.Alle .\iann an Deck!. (S. 57) auch die Inter­
pretation unveränderter Gesetzes- und Ver­
fassungsbestimmungen beeint1ußt. Dem 
Thema Berufsverbote widmet Wesel sich in 
drei weiteren Kapiteln des Buches: Zunächst 
;n _n~~ r:~richr lIn,l ,~ip K ri_"e (\);'arum Si ... 

bylle Plogstcdt nicht an der Freien Universi­
tät arbeiten darf)-, schon abgedruckt im • Le­

viathan. 1975. Er führt damit an einem Bei­
spiel vor, was er in .hM. - zeitlich später. im 
Buch vorher (fast möchte ich sagen: in der 
Art eines Allgemeinen Teils ... ) verallgemei­
nert. Der Aufsatz ist über das Thema hinaus 
wichtig, weil er - ähnlich wie U. K. Preuss. J. 
Hirsch. W.-D. Narr, CILIP - die gedachte 
oder wirkliche Krise als leitende Kategorie 
neuerer Rechtsprechung wie schon vorher 
neuerer .Sicherheits.-Politik herausarbeitet. 
Dann» Treuepflicht in beiden deutschen Staa­

ten_: Wolf Biermanns Ausbürgerung wegen 
Vernachlässigung der dem Staatsbürger ge­
genüber dem Staat obliegenden Treuepflicht 
dort; Verfassungen überdauernde Formulie­

rungen für die T reueptlicht der Beamten hier . 
Schließlich -Ein Artikel im Kursbuch und ein 
ganz normales Berufsverbot~. Am Beispiel 
der Versagung der Zulassung des Rechtsan­
walts Eschen zum N Gtariat in Berlin zeigt 
WeseI, wie die Anforderungen an die Treue­
pflicht für Beamte Schritt für Schritt auf Per­
sonen übertragen werden. die andere Berufe 
als solche im Staatsdienst ausüben, wobei für 
die Rechtsanwälte der Begriff .Organ der 
Rechtspflege. (S. 68; vgL § 1 BRAO) und für 
Notare der Begriff »Träger eines öffentlichen 
Amtes. (§ 1 BNotO) als Vehikel dient. Frei­
lich unterlaufen Wesel hier einige Simplifizie­
rungen, die er dem Leser, dem er schließlich 
Aufklärungen verspricht. besser nicht zumu­
ten sollte: Eine verweigerte Zulassung zum 
Notariat ist kein Berufsverbot für Eschen als 
Anwalt. Zu sagen, die Notare seien. Teil der 
Anwaltschaft. mag für die Bundesländer an­
gehen, in denen das Anwaltsnotariat über­
kommen und noch heute üblich ist, verkennt 
jedoch die Organisation des Notariats etwa in 
Baden-Württemberg und Bayern wie auch 
die Systematik des § 3 BNotO. Nicht daß da­
mit Weseis Kritik an dem .Maulkorb. für 
Anwälte oder Notare an Richtigkeit verlöre . 
Aber: Ein Jurist, der leichtfertig die Feinhei­
ten ubergeht, macht sich angreifbar für dieje­
nigen. denen es nicht 11m die Richtigstellung 
der Fakten und der rechtlichen Beurteilung 
!(eht, sondern denen die ganze Richtung eines 
rechtsstaatlichen Sozialisten (wie man U we 
Wesel wohl bezeichnen darf) nicht paßt. Die 
Inhaber der .herrschenden Meinung. wer­
den sich gieng auf Angriffsflächen seiner Ar­
gumentation stürzen. Und auf der anderen 
Seite möchte ich nicht wissen, was im Ohr 
und im .'vfunde manchen nicht zu iuristischer 
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J 0 4 Differenzierung neigenden Linken, etwa vom 

Typ -Legal, Illegal, SchedlegaI.<, JUS WeseIs 
Sentenzen wird. Bei Wcsel heiGt es, dort wo 
er präziser wird, was Eschcns berufliche Exi­
stenz als Anwalt angeht (S. 66): -Mit einem 
Berufsverbot hat das noch alles nichts zu tun 

und wird es voraussichtlich auch nicht zu tun 
haben. Es wird eine leichtere Disziplinar­
strafe sein .• Und die ist es - so \'V'esels .Er­

gänzun~ 198,« zu dem Aufsatz S. 69 - auch 
geworden: ein Verweis. Und man kann nach 
neueren Presseberichten (vgl. etwa FR \'om 

'I. März 1982) auch hoffen, daß in absehba­
rer Zeit die Zulassung zum Notariat nun 
doch erfolgt.·< Doch wer weiß, ob nicht, ge­

stützt auf WeseI, manche Mandanten gar 
nicht mehr erst Eschen als Anwalt oder eines 

Tages als Notar beauftragen, .weil er ja Be-
rufsverbot hat.? . 

Zurück zur -hM.: Auch hier ist - neben dem 
oben schon verteilten Lob - Kritik anzumel­
den: Nur mühsam und auch nicht immer mit 

Erfolg läßt sich die Brücke herstellen zwi­
schen der im Text verwerteten Literatur lind 

dem kommentierten Literaturverzeichnis 

(das ansonsten wie bei allen Aufsätzen ein gu­
ter .erster Einstieg. ist). Im Literaturver­
zeichnis findet sich etwa die wichtige Arbeit 
von Martin Coen, Das Recht auf Arbeit und 

der Bestandsschutz des gekündigten Arbeits­

verhältnisses, 1979. Aber warum taucht diese 

Arbeit, die von zentraler Bedeutung ist für 

alles, was auf S. 35 ff. zur gerichtlichen 
Durchsetzung des Anspruchs des gekündig­
ten Arbeitnehmers auf Weiterbeschäfcigung 

gesagt ist, im Text nicht auf? 
Das ändert aber nichts daran, daß .hM. ein 

Grundlagentext ist, den ich zur Immunisie­

rung gegen juristische Verbildung jedem 

ebenso empfehle wie Wiethölters Funkkol­
leg-Band .Rechtswissenschaft. von t968. (Es 
ist, nebenbei gesagt, nicht von ungefähr, dall 

Wesel die .Aufklärungen. Wiethölcer gewid­

met hat). WeseIs Texte haben dabeI einen 

großen Vorteil: Sie sind in verständlicher 

Sprache geschrieben. Dies gilt vor allem für 

,.Zivilrecht. Politik und Ewigkeit. Die trok­

kene juristische Dogmatik und ihr sehr leben­
diger Hintergrund •. Manchmal wird er sogar 

poetisch. Eine Kostprobe (S. 71; Wesel schil­

dert dort, wie Ende des 19. Jahrhunderts die 

Schaffung des BGB eingeläutet wird): 

... Diese Hoffnung ist verfrüht gewesen. Das Kammcn;cric:ht 
hJ,t im .zweiten Anlauf. die Verweigerung der Zulassung 
zum Notari.u wiederum bcstlti~t (5. fR vom z,,*. April 
'98z ). 

• Oie Sterne. Sie bewegen sich eX.lkt. sind 

ewig und erhaben. Wenn Juristen heute über 
Recht nachdenken. und es nicht nur anwen­

den, dann summt und brummt es meistens 

noch genauso ... « 

Und dann führt er dem Jura-Studenten, der 
fasziniere ist vom Svstem des BG B und seiner 
Abstraktion von der realen Welt der Dinge, 
vor, wie die reale Welt der Dinge immer auf 

das Recht eingewirkt hat, freilich zumeist 
nicht im Sinne von Freiheit und Gleichheit 
für die meisten .Rechtsunterworfenen •. We­

se! will die Studenten ein vom Demokratie­
prinzip und Sozialstaatsgebot (Art. 10 Abs. t 

GG) inspiriertes Recht lehren, dessen An­
wendung nicht denkbar ist ohne konkretes, 

eigenes Mitgefühl der Juristen. Realistischer 
Utopist, der er ist, sieht Wesel die Gefahren, 

denen ein Jurist sich aussetzt, der damit ernst 

macht (S. 85): 
-Problematisch bleibt, ihnen die Sicherheit 
zu erhalten, die sie zu verlieren meinen, wenn 
das vermeindich feste Regelwerk sich autlöst 

und sie selbst sich einbringen müssen. Bisher 

haben sie gelebt im guten Gewissen der 
Ewigkeit. Wenn sie wirklich .normativ« den­

ken und entscheiden, dann kommen sie auf 
Dauer nicht darum herum, Gründe zu nen­
nen auf einer Skala, die politisch weit über das 

hinausgeht, was sie bisher gewagt haben. Da­

gegen stehen Tradition, verkrustete Struktu­
ren ihrer Ausbildung, ein ,Staats,-Examen, 

Lehrbücher und Kommentare, politische 
Mehrheiten in den juri~tischen Fakultäten, in 
Justiz und Verwaltung, kurz: Der gesamte 
Ewigkmszug von Juristen als solchen. Wo ist 

die Lösung? In einer Politik, die das Demo­

kratie- und Sozialstaatsgebot des Grundge­
setzes besser verwirklicht als bisher, die nicht 

nur von oben gemacht WIrd. sondern von den 
Menschen selbst, die unruhig werden müssen 
und kontrollieren und diskutieren, auch im 

Tempel des objektiven Rechts, hineingehen, 

in der Schönheit des aufrechten Gangs? Denn 

.nicht nur der Kunst ist der Menschheit 

Würde In die Hand gegeben, (Ernst 

Bloch)? 
.Justiz und Öffentlichkeit« (S. 87 ff.) ist eine 

Anregung an die Justiz, über Botmäßigkeit 

und Unabhängigkeit, Funktion und Dys­

funktionalität ihrer Institution nachzudenken 

und vor allem, in Presse, Rundfunk und 
Fernsehen als den heutigen Medien der Öf­

fentlichkeit nicht Gegner zu sehen, gegen­

über denen man sich abzuschirmen hat, son­

dern potentielle Verbündete im Kampf für 
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Freiheiten und Minderheiten. Das Tucholsky 
gewidmete Kapitel ·.Auch ein Kampf ums 

Recht. l~nkt den Blick des Lesers darauf, dal1 
es eine Justizkritik gibt, die sich auf anderen 
Feldern als denen der Rechtssoziologie ab­
spielt. Es sind, wie T ucholsky, abgefallene 
oder praktizierende Juristen, auf die man 
Stößt, wenn man Wesels Gedanken weiter­
denkt: Degenhard, Chotjewitz, Bittner, 
Kluge, Staeck, der Münchner Amtsrichter 
Rosendorfer, die Dichter- und Sänger-Rich­
ter Iltis und }vierziger; oder Außenstehende: 
Zeichner etwa wie Halbritter. Waechter, 
J anssen, Marcks. Stehen sie uns nicht man,h­
mal näher, haben sie uns nicht oftmals mehr 
zu sagen als mancher .Standeskollege.? Zu­
rück zu Tucholsky (19.8), bei Wesd S. 106, 

(auf die Frage. Was täten Sie, wenn Sie die 
Ma.:ht hätten?): .Sozialisierung der Berg­
werke, Sozialisierung der Schwerindustrie, 
Abschaffung der Reichswehr, radikale Re­
form der Justizverwaltung .• 
Schließlich» Der eine hat die Mühe, der an­
dere die Brühe-, neben .hM. der stärkste 
Teil des Buches, aber mit diesem (siehe oben) 

auch der problematischste. Seine Essenz: Es 
gibt eine kleine Minderheit aufgeklärter und 
kritischer Juristen in der Bundesrepublik, 
.einige hundert •. Anders als in den USA, wo 

hohe und höchste Juristen über das Vehikel 
des R~chts (rechts- und insbesondere verias­

sungs- )politischen Wandel bewirkt haben. 
gehen die Richter an der Basis in der Bundes­
republik in der Vereinzelung unter. Ausnah­
men mögen in der Eingangsinstanz bestehen, 
insbesondere in der Verwaltungs- und -
schon weniger - der Arbeitsgerichtsbarkeit; 
in der ordentlichen Gerichtsbarkeit ist das 
Arbeiten solcher Richter am ehesten als Ein­
zelrichter am Amtsgericht denkbu. Rückhalt 
haben sie nicht. Etwas besser sieht es bei den 
Anwälren aus. Schließlich haben die progres­
siven Hochschullehrer nach wie vor ihre Be­
wegungsfreiheit. 
.. \n dieser Analyse war schon bei ihrem ersten 

Erscheinen 1975 ebensoviel richtig wie falsch. 
Sie heute ohne Überarbeitung oder jedenfalls 
N Jchsatz wic:der zu veröffentlichen, grenzt 
1n lrreiührung des Lc:sers. Ich will das an 
:lern Teil zu zeigen versuchen, dessen Gegen­
itand mir am vertrautesten ist, nämlich We­
iels Ausiührungen zu den Richtern und 
Staatsanwälten. Richtig ist es, daß die Macht 
:ler J ustizverwJltung und der jew .. eils nächst­
,öheren Instanzen groß und die Zahl der 
,rogressiven Richter und Staatsanwälte nach 

wie vor klein ist. Recht hat er, wenn er 
(5. [23) von den .Möglichkeiten für Richter, 
die die Gesellschaft verändern wollen, zwi­

schen Teilerfolg und Opfer4 spricht: -Da­
zwischen findet der tägliche Kleinkram statt, 
die Versuche, Kollegen zu überzeugen und 
weiter mit ihnen auszukommen, den esprit de 
corps zu ""':lhren und in entscheidenden Situa­
tionen trotzdem die Angst vor Kontlikten ab­
zubauen. Man kann im Einzelfall praktische 

Humanität üben. darf aber keine Anspruche 
an seine Karriere stellen. Man darf sie jedoch 
nicht außer acht lassen, denn je höher man in 
der Stufenfolge der Richterlaufbahn steht, de­
Sto größer ist die politische Wirkung, desto 
weniger Instanzen gibt es, die Entscheidun­
gen wieder revidieren können.. Aber die 
nonkonformen Richter und Staatsanwälte 
waren schon 1975 und sind erst recht heute 
mehr als .. einige hundert. (Wesels gegriffene 

Zahl für die Gesamtheit der Juristen). Richtig 
ist die Feststellung (S. [36). daß das Monopol 
des Deutschen Richterbundes, vor allem in 
den oberen und mittleren Instanzen, durch­
brochen werden muß. Aber das Monopol be­
stand schon 1975 nicht mehr in Reinheit, und 
heute ist es stark angeknackst. Dietmar 
Kupke, jener in den Selbstmord getriebene 
Frankfurter Kollege (5. 1.0 H.; vgl. das Inter­

view in KJ 1/75, S. 73 H.). ein Einzelgänger 
ohne solidarischen Halt in einer Gruppe von 

Kollegen, war schon 1975 nicht prototypisch. 
Die Referenzgruppe fehlte (entgegen Wescl, 
5.137) schon [975 nicht, heute ist sie nicht 
mehr zu ignorie~en: Die Fachgruppe Richter 
und Staatsanwälte in der Gewerkschaft ö[V, 
unterstützt durch informelle Gruppen nicht­
gebundener Kollegen vor Ort, oder etwa die 
Initiative .Richterratschlag •. Warum nennt 
Wesel, wenn er von »oppositionellen Rich­
tern- spricht, .die das mit Figaros Heiterkeit 
überstehen können«, nicht jedenfalls Jen Na­
men dessen, von dem er wohl spricht (Ulrich 
Vultejus), und sagt dazu, dall dieser seine Re­
ferenzgruppe (besser Gruppen: neben der 
Fachgruppe etwa den Republikanischen An­
waltsverein, die Humanistische Union, die 
Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer 

Juristen) hat? 
Um es zusammenzufassen: Die Analyse ist 
einer Justizlandschaft und auch einem Typ 
Justiz-Opposition verhaftet, die diejenigen 
der ausgehenden 60er und der frühen 70er 
Jahre sind, als die Reiormer Wassermann, 
Rasehorn, Huhn u. a. noch meinten, als halb­
linke Fraktion im Richterbund etwas bewe-
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J06 gen zu können. (Bezeichnenderweise tauchen 
Theo Rasenhorns neuere Arbeiten zur J ustiz­
soziologie im Literaturverzeichnis nicht auf). 

Das war schon nicht mehr das Bild von '971. 
und für '982 stimmt es allemal nicht. Nur 
noch den Kopf schütteln kann man über die 

Häufung von Fehlangaben S. "2: Die ASJ 
(Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer 
Juristen) wird nach Uwe Wesel .im wesentli­
chen von Liberalen ~ebildet. (?!). die VdJ 

(Vereinigung demokratisLher Juristen) wird 

zur "Demokratischen J uristenver~illigung •• 
aus dem Republikanischen Richterbund der 
Weimarer Republik wird ein .Demokra­
tischer Richterbund., und - wenn hinten 
weit in der Türkei ... - so etwas wie in Italien 

die .magistratura democratica. haben wir 

hier nicht .... 

Else Michaelis-Amtzen, Die Vergewaltigung 
aus kriminologischer, viktimologischer und 
aussagepsychologischer Sicht, München 1981, 

87 S., DM 16,80. 

Wissenschaftliche Auseinandersetzungen mit 
dem Thema Vergewaltigung sind vielfach -
darauf wird inzwischen von mehreren Seiten 
hingewiesen - durchsetzt von frauenfeindli­

chen Vorurteilen. Gerade dies Thema scheint 

viele Autoren dazu zu verleiten, männliche 

Vorurteile als empirisch bzw. wissenschaft­

lich begründete Sachverhalte auszugeben. 
Häufig scheine auch die Übernahme der Tä­
terperspektive und eine damit verbundene 
Beurteilung des Opfers Eingang in wissen­

schaftliche Darstellungen gefunden zu haben. 

Leider ist es nicht überflüssig anzumerken, 
daß eine gewisse Parteilichkeit nicht nur 
männlichen Autoren nachgewiesen werden 
kann. 

Die hier rezensierte Untersuchung von Else 

Michaelis-Arntzen rechnen wir in weiten 

Teilen auch zu dieser Spielart von Wissen­

schaft. Daß wir uns entschlossen haben, uns 

mit der Abhandlung auseinanderzusetzen. 

liegt nicht allein an der Untersuchung, son­

dern auch an den Rezeptiollsrnöglichkeiten. 

In mehreren Prozessen konnten wir beobach­
ten, daß sich Verteidiger von Vergewaltigern 

geradezu triumphierend auf die Untersu­
chung stützen. 

Die Untersuchung wendet sich primär an 

Personen, die mit der Aufklärung von Verge­
waltigungsdelikten befaßt sind. Ihre Ziel-

Ich sagte es schon oben. und nach der Lek· 
türe der .Mühe/Brühe- kann ich es nur ,,·ie· 
derholen: Wesels Arbeiten sind zu wichtig 
als daß er sich selber durch schlampige Re· 
cherche und - gerade für einen Historiker­
peinliche Fehler und Auslassungen entwerter. 
darf. Um es ins Positive zu wenden: Er sollte 

die Kapitel der -Aufklärungen-, die beiden 
längsten und wichtigsten zumal. für eine 
zweite Auflage auf den aktuellen Stand der 

Situation in der Justiz bringen. Sonst geht es 

seinen Lesern (vor allem den Studenten), deo 

nen er doch Aufklärung verspricht. wie den· 
jenigen (Rechts-)Konsumenten, die den Um­

gang mit dem -Kleingedruckten. nicht ken­
nen und lernen. Und das zu bewirken. wäre 
das Gegenteil von Aufklärung über Recht. 

Hans-Ernst Böttcher 

gruppe sind also Ermittlungsbeamte, Staats· 
anwälte, Richter und Verteidiger. 

Die Autorin begründet ihre Untersuchung 
mit der besonderen Schwierigkeit. die Verge­

waltigungsprozesse für die Straf justiz bieten. 
Diese Schwierigkeit sieht sie zum einen in der 
Interpretation von Vergewaltigungsddikten, 
deren Ablauf ungewöhnlich ist, zum anderen 

und verstärkt aber in der Problematik der 

Falschaussagen. 

Die Untersuchung gliedert sich in drei Teil­

bereiche. einen kriminologischen. viktimolo­

gisehen und Jussagepsychologischen Ab­
schnitt. Den Schwerpunkt der Untersuchung 

bildet - rein seitenmäßig - der aussagepsy­
chologische Teil, der sich mit den Kriterien 

der Glaubwürdigkeit von Zeugenaussagen 
befaßt. Er ist den anderen Abschnitten nach­
gestellt und auch inhaltlich nachgeordnet. Da 

er am ehesten für psychologische oder psych­
iatrische Gutachter in Vergewaltigungspro­

zessen geschrieben sein dürfte und für die In­

terpretation von Vergewaltigungsdclikten 

nur nach geordnete Bedeutung hat. gehen wir 

auf ihn nur relativ kurz ein. Stattdessen wol­

len wir uns ausführlich mit den verbleibenden 

beiden Kapiteln auseinandersetzen; vor allem 

mit dem kriminologischen Teil. 
Allerdings gelingt uns keine unvoreingenom­

mene inhaltliche Wiedeq;abe des Buches, 
keine Trennung zwischen Darstellung und 

Kritik. Um so mehr wollen wir uns bemühen, 
unsere Kritikpunkte, Verärgerung und Be­
troffenheit zu ,·erdeutlichen. 
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Vorab kurz einige Anmerkungen zur Unter­

suchungsrncthode. Gegenstand der Abhand­

lung sind ubawiegend Beziehungsraren, d. h. 

Taten, bel denen sich Täter und Opfer schon 

vor der Vergewaltigung kennen und nicht 

Uberfälle, die den .klassischen. Typ der Ver­

gewaltigung ausmachen und die in Jer Regel 
zur Anzeige kommen. Nach neueren Unter­

suchungen kann die Mehrzahl aller Verge­

waltigungen als Beziehungst.t klassifiziert 

werden. Während der Gewaltcharakter bel 

einer .klassischen. Vergewaltigung selten bc­

,tritten wird, gelten Beziehungstaten nach 

der Aurorin als solche, .bei Jenen zunächst 

verschiedene Umstände den Vergewalti­

gungscharak tcr des Geschehens zweifelhaft 

erscheinen lieGen .• (S. I) 

Die Aurorin legt ihre Untersuchung bewußt 

im Hinblick auf die Falschaussagen an. Sie 

miGt ihnen ein derartiges Gewicht zu, daß sie 

von einem Verhältnis von 1: 1 ausgeht. 

GrunJbge der Auswertung sind 100 unaus­

gelesene Aussagen des Gerichtspsychologi­

schen Instituts in Bochum, .je IOO Aussagm, 

deren Glaubwurdigkeit von Gutachtern be­

jaht wurde, und 100, die hinsichtlich des Vor­

wurfs Jer Gewalranwendung nicht als zuver­

lässig beurteilt wurden ... ' (S. 1) 

Da die Aurorin das Problem der Falschaus­

sage als gegeben voraussetzt und damit auch 

ihre Untersuchung begrundet, sind einige 

Anmerkungen nötig. Die Annahme einer 

grollen Zahl von Falschaussagen durchzieht 

vor allem die kriminologische und viktimolo­

gisehe Literatur. Allerdings ist diese An­

nahme selten belegt, es sei denn durch über­

wiegend frauenfeindliche Standards und All­

gemeinplätze, die an die Stelle einer Beweis­

würdigung treten. Das ist z. B. der Fall, wenn 

der Täter als Opfer des • Ränkespiels fru­

>trierter Frauenspersonen<' bezeichnet wird 

oder wenn davon ausgegangen wird, daG 

.Ehefrauen ihre Beziehung zu einem anderen 

Mann durch eine Falschanzeige rechtferti­

gen« '. Neuere - empirische - Untersuchun­

gen haben dagegen zum Ergebnis, daß der 
Anteil der Falschaussagen bei diesem Delikt 

nicht höher liegt als bei anderen Delikten. 

Aus der Literaturlisre, die die Verfasserin an­

gibt, entnehmen wir, daß auch sie diese Un­
tersuchungen kennt). 

I Erh.ud Hin.dur. Kriminalps~'c:holo~i5~hC' Fl.lhtuJic zum 
rBlblcm Jer :-.Iotzu..:ht. K.ulsrune 1970. S. 11J. 

2: Llcmt'n~ Amdunxen. D.u lJrict Jet Str.l1tat. Ibmburg 
1970'. S. ~ ... 

, P. Volk •• \\. l!iIK.nh, J. Koller. Zur Viklimologie d., Se· 

Unserer Meinung nach wird an der Gegen­

überstellung bei der Thesen oder Positionen 

deutlich, dall sie sich auf unterschiedliche In­

terpretationsraster zurückführen lassen, in 

deren Mittelpunkt die Frage steht, welche ge­

waltförmige sexuelle Interaktion als Verge­

waltigung definiert wird bzw. nicht definiert 

wird. Im Rahmen der Rechtsprechung geht es 

um die Frage, welche Form von sexueller Ge­

walttätigkeit als Vergewaltigung erfallt 

wird. 

Alisa Schapira hat in einem Artikel für die 

Kritische Justiz ausführlich die juristische 

Problematik des Selbstbestimmungsrechts 

der Frau über ihre Sexualitiit dargestellt. Wir 

greifen hier vor allem auf ihre Ausführungen 

zum Gewaltbegriff bei Vergewaltigung zu­

rück. Danach läßt schon die Formulierung 

der §§ 177, 173 StGB erkennen, dall das sexu­
elle Selbstbestimmungsrecht von Frauen nur 

unzureichend geschützt wird. Innerhalb der 

Rechtsprechung zeigt sich daruberhinaus, 

daß nicht jede Form sexueller Gewalt gegen 

Frauen als Vergewaltigung oder sexuelle Nö­

tigung definiert wird. Damit eine Verletzung 

des Selbstbestimmungsrecht der Frau ange­

nommen werden kann, muß die Frau erhebli­

chen körperlichen Widerstand geleistet ha­

ben. D. h. körperlicher Widerstand von 

Frauen wird zur Voraussetzung dafür ge­

macht, ob eine Vergewaltigung als Vergewal­

tigung zu bestrafen ist. Dabei liegt es jeweils 

im Ermessen des Gerichts, das notwendige 

Maß des erheblichen Widemands festzuset­

zen. Im einzelnen muß von der Frau nachge­

wiesen werden, wie ihre Abwehr, ihre Ge­

genwehr ausgesehen hat. Lediglich verbale 

Abwehr von sexuellen Angriffen reicht nicht 

aus. Denn, so Alisa Schapira, -nur diejenige 

Gewalt ist tatbestandsmäßig, die geeignet ist, 

einen erheblichen Widerstand der Frau zu 

überwinden .•• 

Daraus ergibt sich, daß die Untersuchung 

von Vergewaltigungsdelikten einen breiten 

Rahmen für Interpretatioflsmöglichkeiren,. 

Bewertungen und Nonnierungen bietet. Of­

fensichtlich ist, daß jede Interpretation Nor­
men sogenannten gesellschaftlich akzeptier­

ten Verhalten. voraussetzt, an denen kontra­

stierend das -Fehlverhaltene hervorgehoben 

wird. In der Untersuchung von Else Michae-

xU4.h·crbrc~hcns, in: Münchcncr }'lcdi2inischc Wochem­
schnft. I feh -+c. 197'J. 

... Alis~ Sl:hapin. Die Rechtsprechung zur Vergewaltigung, 
jn: Kri,ischc Jusliz. Jg. 10, 1977. S. ~H/IH. 
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J08 lis-Arntzen fällt es nicht schwer, ihre Nor­

men zu erkennen. 
Else Michaelis-Arntzen beginnt ihre Analyse 

von ,Ablaufformen der Interaktion bei un­
freiwilligem Geschlechtsverkehr< mit der 
Darstellung der .provozierten Vergewalti­
gung-, die sie als den klassischen Typus der 
falschen Vergewaltigung bezeichnet. Unter 
dem Stichwort provozierte Vergewaltigung 
beschreibt sie folgende Situation. -Gedacht 
wird dabei in erster Linie an eine bewußte 
Herausforderung des Mannes durLl. die Frau, 
ein Spiel aus Verführung und Abwehr zur Er­

höhung des Reizes mit dem uneingestande­
nen Ziel des Überwunden werdens durch den 

Partner.. (S. 3) In diesem Zusammenhang 
von Partner zu reden und das skizzierte Mo­

dell menschlichen Sexualverhaltens in die 

Nähe von Partnerschaft zu rücken. erscheint 
uns mehr als problematisch. da ein eindeuti­

ges Herrschaftsverhältnis beschrieben wird. 

Die gegenseitige Rollenzuschreibung ist ex-
. trem asymmetrisch. Die Eingangsinteraktion 

wird durch die Frau bestimmt. durch eine be­

wußte Herausforderung. Allerdings bleibt 
unbenannt, worin diese Herausforderung be­

steht. was jeweils als Herausforderung ange­
sehen wird. Nach der anfänglichen Aktivität 

der Frau ist ihr Verhalten passivisch. Sie 
bleibt weitgehend sprach- und bewufldos. ihr 

Verhalten wird bestimmt von uneingestande­
nen Zielen. Nun ist es dem Mann vorbehal­

tcn, die Situation so zu gestalten. daß die un­

eingestandenen Ziele realisiert werden - in 

letzter Konsequenz auch gegen das Verhalcen 
der Frau. Die Herrschaft des Mannes gründet 
sich auf die Vorstellung, daß Sexualität für 

Frauen in dem Gewaltsam-erobere-werden 

besteht. Der legitimatorische Charakter des 

Modells besteht darin, daß ein Nein einer 
Frau nicht ernst genommen zu werden 
braucht. daß ihr Nachgeben und ihre Unter­
ordnung immer schon antizipiert ist. Der 

Frau werden damit Verhaltens- und Aus­
drucksmöglichkeiten abgesprochen. Uns 
stellt sich allerdings die Frage, wie die Situa­

tion zu bezeichnen ist, wenn die Abwehr der 
Frau nicht lediglich die Funktion hat, den 
Reiz der Situation zu erhöhc!}, wenn das Ziel 
der Frau ist. nicht überwunden zu werden. 

Das skizzierte Modell ist gekennzeichnet 

durch legitime Verfügung des Mannes über 

die Frau. Nun gilt von jeher, daß legitime 

Verfügung keine Gewalt ist. In Vergewalti­

gungsprozessen bringen Angeklagte immer 
wieder vor, daß sie die Abwehr der Frau für 

konventionelles Strauben oder sich Zieren ge­

halten hätten, daß sie also davon ausgegangen 
wären, daß die Frau mit dem Geschlechtsver­

kehr einverstanden gewesen sei. Dazu noch 
ein Zitat, aus dem sehr deutlich hervorgeht, 
worin die Verfasserin die Interpretations­
möglichkeiten bei Vergewaltigung sieht. 
-Den Männern kann in solchen Fällen sehr 
oft nicht nachgewiesen werden. daß sie den 
Ernst der Ablehnung und der Abwehrmaß­
nahmen der Zeugin hätten erkennen können. 
Es handelt sich häufig tatsäc;,lich um eines 
der typischen Mißverständnisse zwischen 

den Geschlechtern: Die Frau befindet sich in 
einem Stadium rein psychisch-erotischer An­

näherung, ohne zu bedenken, wie nahe hier 

für den Mann weitergehende T rieb ... 'Ünsche 

liegen, und wird gleichsam ,überrollt, von 

denselben, ohne ihnen eine adäquate Abwehr 
entgegensetzen zu können .• (5. 8) 

Wir haben uns zudem gefragt. wieso die Ver­
fasserin ihre kriminologischen Interpreta­

rionshilfen mit dem Typus der falschen Ver­

gewaltigung beginnt. wo sie ihn unter 100-

falschen - Fällen nur ein bis zwei mal -ver· 

muten konnte •. (S. 3) Dies veranlaßt sie zu 
dem Kommentar, daß die falsche Vergewalti­

gung in reiner Ausprägung die Gerichte we­
niger zu beschäftigen scheint. Dafür gibt sie 
folgende Erklärung an. -Vieileicht wird er 

doch nur selten angezeigt, weil er zu eindeu­

tig noch in den positiv erlebten Teil des ja 

recht ausgedehnten Grenzbereiches freiwil­

lig-unfreiwilliger sexueller Begegnungen ge­

hört; vielleicht werden derartige Anzeigen. in 

ihrer Haltlosigkeit allzu durchsichtig, auch 
~ehr früh fallengelassen .• (5. 3) Von einer 

nicht vorhandenen Anzeigebereitschaft auf 

die Zustimmung zu einem unfreiwilligen Ge­
schlechtsverkehr zu schließen, erscheine uns 
sehr verkürzt. Der zweite Teil der Aussage 
kann deudich machen, warum Verfahren we­
gen Vergewaltigung eingestellt werden. Der 

Rückgriff auf das skizzierte Verha1censmo­

dell erübrigt eine Prüfung der Frage, ob Ge­

waltanwcndung im Sinne der §§ 177, [78 

5tGB vorliegt. da das gewaltsame Überwun­
denwerden zum normalen Verhalten gehört. 
Solange die Verfügung über Frauen Norm ist, 
wird es schwer oder gar unmöglich sein, sol­
che Übergriffe juristisch zu verfolgen. 
Insofern hat die Darstellung der .provozier­

ten Vergewalcigung. affirmativen Charakter; 

eine Interpretationshilfe ist sie vor allen Din­
gen für Verteidiger von Vergewaltigern. 
Nachdem die Verfasserin den reinen Typus 
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der provoziert~n Vergewaltigung beschrie­
ben hat. stellt sie deren abgewandelte Formen 
vor. Gemeinsames Merkmal ist die unbe­

wußte Provokation bzw. sind Momente der 

Herausforderung. die den Frauen unter­
schiedlich bewußt sind. Wir zitieren ein Bei­

spiel für eine unbewußte Provokation .• Eine 
.unbewußte< Provokation des Mannes liegt 
ohne Frage im allzu sorglosen Verhalten vie­

ler Mädchen, die, 16- und 17jährig. sich bis 

nach ;\litternacht mit nur oberflächlich be­
kannten jungen Männern in Diskotheken 

auihalten, nächtliche Ausflüge durch diverse 

Gaststitten unternehmen und sich schließlich 
in leicht alkoholisiertem Zustand im PKW 
nach Hause fahren lassen. bei welcher Gele­
genheit sie Zärtlichkeiten mehr unverbindli­

cher Art dulden und erwidern.. (5. 3/4) 
Wenn die unbewußte Provokation in dem in 

unseren Augen alltäglichen Verhalten ju­
gendlicher Frauen gesehen wird, dann hat das 

neben dem indirekten Hin weis auf tatför­
derndes Verhalren auch die Maßregelung zur 

Konsequenz. nach der Frauen ihr Handeln 
immer im Hinblick auf eine mögliche Verge­

waltigung einzuschränken haben. Statt das 

Gewalrverhälenis zu hinterfragen. werden 
überlieferte Normen struktureller Gewalt be­
gnfflich neu angefüllt. 
Insoiern ist es naheliegend, wenn Verteidiger 

sich vor allem auf diesen Abschnitt der Un­

tersuchung beziehen. Die Autorin entwickelt 

insgesamt acht Interaktionsschemata, die sie 

unter Oberbegriffen zusammenfaßt, die auf 
einen mehr oder weniger konkreten Tatbei­
trag der Frau hindeuten. ihn anklingen lassen 
oder ihn unrerstellen. Zur Verdeutlichung 
sollen sie hier alle angeführt werden: .Provo­

zierte Vergewaltigung.; »Teileinwilligung 

des Opiers in inrime Beziehungen.; .Be­
dmgte Einwilligung des Opfers in einen Ge­
schlechtsverkehr.; »Korrigierte Einwilligung 
des Opfers in einen Geschlechtsverkehr-; 
• Verleugnete Einwilligung des .Opfers< in ei­
nen Geschlechtsverkehr.; .Mangelnde Wi­

derstandsenrfaltung infolge Überrumpelung 
des Opfers.; »Teileinwilligung des Opfers 

gegenüber Tätergruppen oder die .ange­
hängte< Vergewaltigung.; • Vergewaltigung 
nach früherem freiwilligen Sexual kontakt mit 
dem Delinquenten. (5. 1-10) 

Gemeinsam liegt allen konstruierten Typen 

die Vorstellung zugrunde, daß Frauen, die 
sich auf Beziehungen eingelassen haben, das 

Recht abgesprochen wird. das gesamte sexu­
elle Geschehen für sich zu bestimmen. Damit 

verbindet sich eine Konzeption von Sexuali­

tät. in der der Austausch von Zärtlichkeiten 
zwangsläufig den Geschlechtsverkehr zur 

Folge hat. Bei der Autorin liest sich das so: 

»Nun ist aber von jeher geltend gemacht 
worden. daß schon f1üchtigere Zärtlichkeiten 
wie Küsse ( ... ) irreführen, die Grenze zum 
freiwilligen ~exualverkehr verwischen kön­
nen - um so mehr muß dies für Praktiken 

gelten. die normalerweise im unmittelbaren 

Vorfeld des Koitus liegen. - (S. 5) 
Das Ärgerliche an der Darstellung der Ver­

laufsformen von Vergewaltigung besteht 

darin, daß jeweils interpretatorisch sehr sub­
jektiv und willkürlich aus dem Verhalten der 
Frau vor der Vergewaltigung auf ihre Einwil­
ligung zum Geschlechtsverkehr geschlossen 

wird. Die zum Teil nicht zu leugnende Ge­
waltanwendung des Mannes wird als er­

wünscht, zwangsläufig, normal, legitim dar­
gestellt; und die Abwehr der Frau als zu ge­

ring, nicht ernsthaft, zu spät einsetzend oder 
auch als funktional für das Sexualverhalten 
qualifiziert. Dazu noch ein Beispiel. .Dieses 
Mädchen ,fühlte< sich eindeutig vergewaltigt, 

obwohl objektiv eigentlich nicht einmal von 

einer Überrumpelung gesprochen werden 

konnre .• (5.9) In diesem Fall waren zur 
Überwindung der Frau lediglich einige -tem­
peramentvoll-energische Griffe zur Anwen­

dung bekommen .• (5.9) 
Die notwendigen Hinweise auf die Sozialisa­

tion von frauen fehlen bei der Darstellung 

der acht Interaktionsschemata. Wir finden sie 
im folgenden viktimologischen Teil der Un­
tersuchung. Hier sind sie eher eingestreut als 
daß sie systematisch in die Überlegungen ein­
bezogen sind. An dem viktimologischen Ab­

schnitt ist uns vor allem aufgefallen, daß sich 
die Autorin ansatzweise kritisch mit her­
kömmlichen Deutungsmustern, die eine Ver­
gewaltigung ausschließen, auseinandersetzr. 
So weist die Autorin nach, daß bei massiver 
Bedrohung von der Frau wenig Widerstand 
zu erwarten ist, daß folglich ein geringer Wi­

derstand in bestimmten Situationen nicht ge­

gen die Tatsache einer Vergewaltigung 

spricht. Dieser zweite Teil steht aber. trotz 
der etwas krit;scheren Herangehensweise. 
unvermittelt da. Das verleitet zu wider­
sprüchlichen Lesarten der U nrersuchung. 

Eine widersprüchliche und von gesellschaftli­

chen Normen bestimmte Beweisführung fin­

den wir auch im aussagepsychologischen Teil 

der U nrersuchung. Wir beziehen uns hier nur 
auf die Bedeutung von Faktoren und Moti-
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JI0 ven, die im Umfeld der Aussage einer verge­
waltigten Frau eine Rolle spielen, nicht je­
doch auf die psychologische Analyse von 

Zeugenaussagen. Eine der Fragestellungen 
lautet, ob von der Sofortaussage auf die 
Glaubwürdigkeit geschlossen werden kann. 
Dazu stellt die Autorin folgende Vorüberle­
gun gen an. ' ... ohne daß sich daraus Beden­
ken gegen die Glaubwürdigkeit der später 
vorgebrachten Auss~ge herleiten lassen, ist im 
Fall der Vergewaltigung die Sofortaussage 
noch immer das typische und hinweiskräftig­
ste Verhalten .• (5. 32) Der Leser findet im 
folgenden eine Erklärung für die enge Ver­
bindung zwischen einer echten Vergewalti­
gung und der sofortigen Anzeige .• Der aus 
dem Trauma, das eine echte Vergewaltigung 
bedeutet, geborene Affekt drängt zur Mittei­
lung ohne Rücksicht auf die Wirkungen, die 
diese Mitteilung für das Opfer haben 
könnte .• (5. }2/33) An dicserStelle fehlt auch 
der Hinweis auf den Sachsenspiegel nicht. 
Dieser Argumentation folgend darf der Leser 
des Buches annehmen, daß die Bedeutung der 

Sofortaussage eindeutig ist. Er muß sich mit 
den nächsten Zeilen umstellen, denn die zu­
vor behauptete enge Verbindung zwischen 
echter Vergewaltigung und sofortiger An­
zeige läßt sich nicht aufrechterhalten, da das 
Material der Autorin keine eindeutige Zuord­
nung erkennen läßt. Denn immerhin sind von 
100 Aussagen, deren Glaubwürdigkeit zwei­
felhaft war, 41 sofort gemacht worden und 
von 100 glaubwürdigen Anzeigen sind 25 
nicht sofort nach der Tat erstattet worden. 
Das Fazit der Überlegungen lautet dann: 
.Andererseits bürgt auch eine sofortige Mit­
teilung des inkriminierten Geschehens nicht 
unbedingt für die Richtigkeit der Darstel­
lung .• (5. 34) 

Volker Neumann, Der Staat im Biirgerkrieg. 
Kontinuität und Wandlung des Staatsbegnffs 
in der politischen Theorie Carl Schmitts, 
Campus-Forschung Bd. [J6, Frankfurt [980, 

34.- DM. 
Daß die Staats theorie der Gegenwart die 
Herausforderung, die in dem beunruhigen­
den Werk earl Schmitts liegt, bislang ange­
nommen geschweige denn bewältigt hätte, 

läßt sich mitnichten behaupten. Von ganz 
wenigen Ausnahmen abgesehen, untcr denen 
cii. Srunie von I. Maus über ,Bürgerliche 

Ähnlich verläuft die Analvse der Motive. die 
zu einer Falschaussage führen können. Als 
Motive führt die Verfasserin u. a. an: verspä­
tetes Heimkommen, Schwangerschaftsfurcht, 

Rechtfertigungsnotwendigkcit bei Freund. 
Bräutigam oder Ehemann. Abgesehen da,·on. 
daß die Motive gesellschaftliche Vorurteile 
gegenüber vergewaltigten Frauen widerspie­
geln, zeigt sich, daß sie sowohl bei echten und 
bei falschen Anzeigen wegen Vergewaltigung 
zu finden sind. In bezug auf die Glaubwur­
digkeit einer Aussage folgert die Autorin. daß 
sie immer dann gegeben ist. wenn keines der 
angeführten Motive zu erkennen ist. Solche 
Passagen eigenen sich für eine beliebige in­
strumentelle Verwendung. So hielt - um ein 
Beispiel anzufuhren - ein Verteidiger unter 
Berufung auf diese Untersuchung einer Zeu­
gin vor. ihre Glaubwurdigkeit sei anzuzwei­
feln. da sie erst mehrere Tage nach der Verge­
waltigung Anzeige erstattet hatte. 
Insgesamt bietet die Untersuchung nur einen 
geringen Beitrag zum Verständnis von Verge­
waltigungsdelikten. Gerade jene Teile, die 

eine Interpretationshilfe sein wollen, enthal­
ten traditionelle Normen männlichen und 
weiblichen Sexualverhaltens. durch die das 
Selbstbestimmungsrecht der Fraa weitgehend 
negiert und eingeschränkt wird. \Vir haben 
vielfach Ansätze zur Legitimation gewaltför­
miger sexueller Beziehungen gefunden. Die 
Abschnitte, in denen sich die Autorin kritisch 
mit herkömmlichen Annahmen und Situa­
tionsdeutungen auseinandersetzt, bleiben fol­
genlos. Sie führen oft zu einer widersprüchli­
chen und schwankenden Argumentations­
weise, die es dem Leser überläßt, die her­
kömmlichen ,falschen. Deutungen beizube­
halten. 
Ingrid Becker, Rosemarie Sleinhage. Ulrike 

Teubner 

Rechtstheorie und Faschismus< (1976) her­
ausragt, hat sich die Staatstheorie mit morali­
schen und politischen Perhorreszierungen 
begnügt und Carl Schmitt als ,bösen Dämon. 
(E. Salin), dezisionistischen Nihilisten oder 
politischen Romantiker (Sontheimer) abge­
stempelt, der die Staatslehre auf ein ihr we­

sensfremdes Gleis geführt habe. Carl Schmitt. 
das ist in den Augen des progressiven Zeitgei­

stes der 'vollendete Zynismus. und der '\'oll­
cndete Betrug. (Bloch), der Abgesang auf die 
Ideale von 1789; sein Werk nicht Fortfuh-
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rung unJ Konsequenz der rationalistischen 
Staatsphilosophie des Bürgertums, sondern 
Abweichung und Bruch, Zeugnis für ein zy­
nisch geworden es Bewutltsein, das sich von 
den Werten und Normen der Aufklärung ge­
löst hat. 
Unter diesen Umstinden ist es zweifellos ein 
Verdienst, wenn man, wie Volker Neumann 
in seiner Gietlener Dissertation, die enge Ver­
zahnun~ herausarbeitet, die zwischen dem 
Werk Schmitts und der gesellschaftlichen und 
politischen Entwicklung Deutschlands vom 
Kaiserreich bis zur Bundesrepublik besteht. 

Das Buch beginnt mit einigen knappen Präli­
mlOarien über die Methode Schmius (I), die 
als intuitiv, geistesgeschichtlich-analogisie­
rend und offen parteilich-politisch charakte­
risiert wird, und stellt dann sechs Etappen in 
der Entfaltung des St:latsbegriffs bei earl 
Schmitt heraus, die jeweils verschiedenen po­
litischen und gesellsch:lfdichen Konstellatio­
nen entsprechen. Unter der Überschrift .Der 
Rechtsstaat< (U) wird SchmittS Verhältnis 
zum staatsrechtlichen Positivismus unter­
sucht, das nach Neumann wesentlich eines 
der Ausschließung und des Gegensatzes ist: 
Schmim Grundmotiv bestehe bereits in den 
Schriften z. Z. des Kaiserreichs in der prinzi­
piellen uneingeschränkten Abkehr von jedem 
demokratischen Ansatz, wohingegen der Po­
sitivismus, jedenfalls nach 1918, eher liberale 
und demokratische Positionen verteidigt 

habe. Im folgenden Abschnitt (II1) wird das 
Programm der Gegenrevolution skizziert, 
das Schmitt in seinen Schriften bis 19~9 ent­
worfen habe: ein Programm, das im wesentli­
chen auf eine Kritik an der Unfähigkeit des 
Bürgertums, den politischen Feind zu erken­

nen. hinausl:lufe; das Bürgertum, so Schmitt, 
habe die säkulare Herausforderung nicht er­
bnnt, die im Begriff der Diktatur des Prole­
tariats liege, weshalb es auch außerstande sei, 
die im Souveränitätsbegriff als der Verfügung 
über den Ausnahmezustand implizierten 
~1öglichkeiten zu realisieren. Die zunächst 
noch eher vagen Vorstellungen Schmitts kri­

"allisieren sich dann nach Neumann in der 
Phase vom ersten Priisidialkabinett der Wei­
marer Republik bis zur nationalsozialisti­
schen Machtergreifung zum Programm der 
[nstallierung eines .starken Staates< mit den 
~1achtsäulen Reichspräsident, Reichswehr 
und Beamtensch:lft (IV). Erst nach der 
~lachtergreifung sei Schmitt von der Linie ei­
ner autoritiir-konservativen Krisenlösung auf 
nationalsozialistische Positionen einge-

schwenkt, die Neumann vornehmlich im so­
genannten ,konkreten Ordnungsdenken, und 
im ,Reichsb~griff, präsent sieht (V). Schmitts 

politisch~ Funktion besteht nach 1933 Neu­
mann zufolge in der ideologischen Unterstüt­
zung, die er dem faschistischen Regime gelei­
stet habe: Gerade weil der einstige Theoreti­
ker des autoritären Staats vor 1933 kein Nazi 
gewesen sei und auch danach keineswegs die 
NS-Ideologie mit ihren völkischen und rassi­
stischen Parolen übernommen habe, habe er 
die Bindung des deutschen Konservatismus 

an den faschistischen Führersta:lt einleiten 

können (VI). Der letzte Abschnitt über den 
,Nomos der Erde. schließt mit einer aller­
dings sehr knapp geratenen tour de force 
durch Schmitts Schriften nach 1945. 

Insgesamt bietet das Buch einen infonnati­
ven, klar gegliederten und sorgfältig belegten 
Überblick über ein Werk, das sich zeitlich 
beinahe über das gesamte ~o. ]h. erstreckt 
und aufgrund der Vielzahl seiner Themen 
und sachlichen Verzweigungen kaum zu 
überschauen ist. Wer immer sich mit Carl 
Schmitt beschäftigen will oder muß, findet 
hier eine souveräne Darstellung, die im Ge­
gensatz zu dem die Historie oft allzu stark 
vernachlässigenden Ansatz von Maus die 
zeitgebundenen Züge dieses Werks anschau­
lich herausarbeitet. Gleichwohl ist das, was 
auf den ersten Blick als Stärke dieses Buches 

erscheint - die enge Verklammerung von po­
litischer Theorie und gesellschaftlicher Ent­
wicklung - auch seine Schwäche. Neumann 
erfaßt nämlich die gesellschaftliche Entwick­
lung, die als Interprerationsrahmen für 
Schmitts Theorie dient, nur auf einer eher ab­
geleiteten, empirisch-historischen Ebene, 
dort, wo es um Konflikte zwischen gesell­
schaftlichen Makro-Subjekten geht. Carl 
Schmitts Werk erscheint ihm als Antwort ei­
ner spezifischen Klasse von Subjekten, der 
Monopolkapitalisten. auf die Aktionen und 
Prätentionen einer anderen Klasse von Sub­
jekten, der Arbeiterklasse; und in dieser 
Kombination ~on Schlag und Gegenschlag 
spielt sich alles ab, 5chmitts Lehre, so liest 
man, sei die ,bürgerliche Antwort auf den 
prolet:1rischen Klassenkampf" die gezielte 
Negation des Proletariats als eines politisch 
organisierten Teils des Volkes (5.95 f.); als 
eine .Bürgerkriegstheorie., die unmittelbar 
gegen die marxistische Arbeiterbewegung ge­
richtet sei, habe sie nichts anderes bezweckt 
als die ,Aufrechterhaltung des Klassencha­
rakters von Staat und Gesellschaft. (5. 98). 

JIr 
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il2 Die Konzeption der Präsidialdiktatur, die 

Schmitt zwischen '929 und 19 J2 entworfen 
habe, ist nach Neumann nichts weiter als eine 

,Staatstheorie, die die Forderungen des Groß­

kapitals ... seismographisch nachzeichnete< 
(S. [07). die Lehre vom konkreten Ord­
nungsdenken nichts anderes als eine ,Fas­
sade., die die faktische Beseitigung und Erset­
zung des bürgerlichen Normenstaates durch 
das ,Diktat der Monopole. verhüllen soll 
(5.160, 161). Auf das Streben der Arbeiter­
klasse nach einer rationaleren, d. h. sozlahstJ­
sehen Ordnung der Gesellschaft antwortet 
Schmitt, gleichsam als intellektueller Expo­
nent des Großkapitals. mit der Strategie der 
brutalen Repression: Weil der Monopolkapi­
talismus nicht mehr rational zu legitimieren 

ist, legitimiert er die ,Zerstörung der Ver­

nunft. (Lubcs) und die gesellschaftliche Re­
gression auf einen Stand, der dem der ,Skla­

venhaltergesellschaft und des Feudalismus 

entspricht. als der unmittelbare Produzent 
selbst Warencharakter (?) hatte. (5. 162). 

Eine solche Interpretation macht es sich frei­

lich in vieler Hinsicht zu leicht: Sie operiert 

mit einer zu starken Subiektivierung von Sy­

stemprozessen, die iegliche Einsicht in die 
von Marx herausgestellte Eigentümlichkeit 
der kapitalistischen Gesellschaft vermissen 
läßt, daß hier anstelle der persönlichen Ab­

hängigkeitsverhältnisse die Abhängigkeit von 
Abstraktionen getreten ist; und sie be­

schränkt sich auf eine funktionalistische Per­

spektive, die primär nach der instrumentellen 
Bedeutung der Schmicuchen Theorie fragt 
und ihr dabei Probleme imputiert, die nicht 
die ihren sind: Schmim Problem ist die Krise 

des Staates und gerade nicht. wie Neumann 
unterstellt, die der bürgerlichen Gesellschaft; 

er relativiert nicht den Staat, um die bürgerli­
che Gesellschaft zu retten. sondern genau 
umgekehrt relativiert er die Privatrechtsord­

nung, um den Staat zu retten. Bedenklich 
schließlich ist auch die Verwendung von Kli­

schees. die in den dreißiger Jahren als Kampf­
begriffe in der politischen Auseinanderset­

zung ihren Sinn gehabt mägen. für eine wis­
senschaftliche Analyse heute aber nicht mehr 

brauchbar sind: Der der Interpretation zu­
grundegelegte. letztlich auf Hilferding und 

Lenin zurückgehende Begriff des Monopol­

kapitalismus, den Neumann seinem Namens­

vetter Franz Neumann entlehnt, läGt sich 

beim heutigen Stand der Monopoltheorie 
kaum aufrechterhalten (vgl. O. Demele/W. 

Semmler (Hrsg.): Monopoltheorie kontro-

vers, Berlin '980), und auch die damit ver­
bundene Sicht der Weimarer Republik i~t al­
les andere als tiberzeugend: Es gibt gute 

Gründe für die Annahme. daß die politische 
Dimension der Krise um 1930 weniger auf 
den Zusammen prall von ,revolutionären. und 
,konterrevolutionären. Kräften zurückzufüh­
ren ist als auf die Unfähigkeit des politischen 

Systems, die wechselseitige Blockierung der 
aus dem Kaiserreich übernommenen repres­
siven bürokratischen Apparate und der 
neuen, parlamentarisch-experimentellen For­
men der Willensbildung aufzuheben und in 
ein stabiles hegemonisches Verhältnis zu 
bringen (vgl. F. Hase/K. H. Ladeur. Verfas­
sungsgerichtsbarkeit und politisches System. 

Frankfurt 1980). 

Vielleicht am problematischsten aber sind die 

starren Gegensätze, mit denen Neumann 
operiert: auf der einen Seite die Welt der Ra­

tio und des Fortschritts, des Sozialismus und 

der Demokratie, der wie selbstverständlich 
auch der staatsrechtliche Positivismus zuge­

schlagen wird; auf der anderen Seite die 

blanke Irrationalität des ~1onopoikapitals 

und seiner intellektuellen Helfershelfer. eine 

Welt der Barbarei und der Gewalt, die mit 
den Traditionen der Aufklärung nichts ge­
meinsam hat .• Die Welt des earl Schmitt o • 

heißt es reichlich melodramatisch, ·kennt 

keine Hoffnung. frierende Wilde, unfähig 
ihre Reproduktion in selbstbestimmter Praxis 

zu sichern. hocken dumpf im Schein einer 

fahlen Sonne. die unerreichbar und unbe­
greifbar über ihnen ihre Bahnen zieht. 

(5. 32)' Sieht man einmal davon ab, daß sich 
Schmim Welt eher durch ein zuviel an .Pra­
xis< im Sinne eines dezisionistisch begründe­

ten Aktivismus auszeichnet als durch ein zu­

wenig. so ist gegen Neumanns Interpretation 
vor allem einzuwenden. daß 5ie auf eine indi­
rekte Apologie des Positivismus hinausläuft. 
Indem an Schmitt vor allem diejenigen Ele­

mente herausgearbeitet werden. die in offen­

kundigem Gegensatz zu Rationalismus, Posi­

tivismus und Aufklärung stehen und umge­

kehrt die herrschende deutsche Staatslehre 
zum ,Refugium methodischer Exaktheit und 

innerer Rationalität. verklärt wird (5. )5). ge­
raten die vielfältigen Verbindungslinien aus 

dem Blick. die zwischen Schmitt und dem 
positivistischen Staats- und Rechtsdenken 

bestehen. Tatsächlich ist das Verhältnis zwi­

schen beiden nicht eines der Ausschließung. 
sondern der Komplementarität: Von Anfang 

an steht der Positivismus zu anderen, meta-
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rechtlichen Ideologien und Praktiken in ei­
nem komplexen Allianz- und Abstützungs­
verhältnis. das es nicht erlaubt. beide Strö­

mun~en auseinanderzureiEen. Stoßen wir 
nicht schon bei Kant. an den Wurzeln der 
formalistischen Rechtslehre, auf eine Unter­
ordnung der rechtlichen Vernunft unter je 
faktische Gewa/rverhältnisse, wie sie sich 
etwa in der Forderung nach unbedingter Un­
terwerfung unter die Staatsgewalt manife­
)tiert, ·ihr Ursprung mag sein. welcher er 
wolle<? Findet sich die Lehre vom 'pouvoir 
constituanr< als einer ,von jeglichem Zwang 
und jeglicher Form< freien und daher zu be­
liebigen Setzungen fähigen Instanz nicht 
schon bei Sieyes, an den Wurzeln des bürger­
lichen Verfassungsdenkens also? Und gelangt 
nicht auch noch der letzte, mit systema­
tischem Anspruch vorgetragene Versuch, das 
Recht als autOnome Sphäre des So liens zu be­
gründen, die reine Rechtslehre Kelsens, mit 
ihrer Koppelung von Geltung und Wirksam­
keit der -Grundnorm< zu einer unmittelbaren 
Identität von Recht und Faktum und damit 
zur stillschweigenden Anerkennung eben je­
ner Dezisionen, die Carl Schmitt mit brutaler 
Direktheit als Fundament jeglicher rechtli­
chen und staatlichen Ordnung aus­
spricht? 

Joseph Walk (Hg.), Das Sonderreche für die 
Juden im NS-Staae. Eine Sammlung der ge­
setzlichen Maßnahmen und Richclinien -ln­
haie und Bedeutung. Unter Aficarbeit von 
Daniel Cil Brecher, Bracha Freundlich, Yo­
ram Konrad Jacoby und Hans lsaak Weiss 
mit Beicrägen von Robere M. W. Kempner 
und Adaibert Rückerl, C. F. Müller, Kads­
ruhe /98/, XVIlI, 452 Seiten, DM [;l.8,­
Seit Goethes -Faust. wissen wir: die Hölle 
selbst hat ihre Rechte. Daß die Hölle, die 
Deutsche zu Zeiten des Dritten Reiches den 
Juden bereiteten, durchaus auch ihre Rechte 
hatte. ist weit weniger bekannt. Sicher, man 
kennt d~s Gesetz zur Wiederherstellung des 
Berufsbeamtentums vom 7. April 1933 und 
weiß. daß damit für die Entfernung jüdischer 
und sonst nicht erwünschter Beamter und 
Richter aus dem Staatsdienst der rechtliche 
Grund gelegt wurde. Man verbindet auch mit 
den Nürnberger Gesetzen vom 15. Septem­

ber 19H antijüdische Bestrebungen. Anson­
sten assoziiert man die Begriffe von Recht 
IIncl r. .. <n7 mir der ludenverfoh!uOl! nicht. 

Gewiß, Carl Schmitt ist kein Positivist, seine 
Lehre läuft auf die entschlossene und rück­
sichtSlose Eliminierung der Vermittlungen 
hinaus, mit denen der bürgerliche Rechtsstaat 
das Politische zu domestizieren versucht 
hatte. Die Regression aber, die er prokla­
miert, die Restitution des Primats der Politik, 
entsprin!;t nicht aus völlig anderen Wurzeln 
als der Positivismus, sie ist möglich und 
denkbar nur auf dem Boden, den der Positi­
vismus bereitet hat, sie ist das regressive Mo­
ment, das einer Theorie und einer Praxis in­
newohnt, die aufgrund ihrer immanenten 
Struktur stets nur eine formelle Rationalisie­
rung betrieben hat und betreiben konnte, da­
mit ~ber die Leerstellen offen ließ, in denen 
sich der amiformalistische Diskurs ansie­
delte. Diese inneren Schranken des Positivis­
mus auszusparen und die Verantwortung für 
die Wiederkehr des Verdrängten allein dem 
antiformalistischen Diskurs zuzuschieben, 
heißt die Voraussetzungen festzuhalten, aus 
denen dieser Diskurs entspringen konnte. In 
Abwandlung eines bekannten Satzes von 
Horkheimer: Wer vom Positivismus nicht re­
den will, sollte auch vom dezisionistischen 
Nihilismus schweigen. 

Seefan Breuer 

Kennzeichnend ist eine Bemerkung von Mit­
teis-Lieberich. die auf S. 411 f. der [6. Auf­
lage ihres Lehrbuchs .Deutsche Rechtsge­
schichte. da von sprechen, bei der J udenver­
folgung sei .nicht einmal der Schein des 
Rechts gewahrt. worden. 
Die hier vorzustellende Dokumentation von 
joseph Walk und seinen Mitarbeitern dürfte 
zu einer Revision des Urteils vom kaum ge­
wahrten Rechuschein führen. Walks Buch 
emfaltet auf gUt 400 Seiten eine knapp 2000 

Nachweisungen umfassende Sammlung von 
Gesetzen, Verordnungen, Runderlassen. 

Vertügungen, Erlassen, Bekanntmachungen, 
Anordnungen, Rundsr.hreiben, Allgemein­
verfügungen, Richtlinien, Schreiben und 
Reichsgrunds3.tzen, die alle auf ein Ziel ge­
richtet waren: Rechdosstellung und Diskri­
minierung der Juden zuerst, dann Beraubung, 
am Schluß Deportation und Ermordung. Da­

bei werden die Maßnahmen nicht im vollen 
Wortlaut zitiert, vielmehr beschränkt sich die 
Darstellung auf die Angabe der FundsteIle 
und die Mitteilune: des wesentlichen Inhalts. 

JIJ 
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Außerdem beschränkt es sich auf die Maß­
nahmen. die im sogenannten Altreich. also 
dem Deutschen Reich in Jen Grenzen von 

1937. Geltung beanspruchten. 
Auch in dieser Beschränkung und bei Würdi­
gung der auch den Verfassern bewußten Tat­
sache nicht erreichbarer Vollständigkeit bie­
tet das Buch eine Fülle von Material. Es setzt 
in seiner Darstellung ein mit einem Erlaß des 
preußischen Ministeriums des Inneren vom 
17. Februar 1933. Dieses hob unter dem Ak­
tenzeichen I E )2/33 die bestehenden Anord­
nungen an die Polizei auf. von der Auswei­
sung von Ostiuden abzusehen. Es endet mit 
einem Runderlaß des Reichswirtschaftsmini­
steriums vom 16. Februar 1945. der zum Ak­
tenzeichen II GRO 1I8145 bestimmt: ~Wenn 
der Abtransport von Akten. deren Gegen­
stand antiiüdische Tätigkeiten sind. nicht 
möglich ist. sind sie zu vernichten. damit sie 
nicht dem Feind in die Hände fallen .• 
Was dazwischen liegt. zeigt auf. wie antijüdi­
sche Maßnahmen alle Lebensbereiche erfaß­
ten. Ohne repräsentativ sein zu wollen. seien 
nur einige herausgegriffen. Eine thüringische 
Verordnung vom 22. März 1933 entzog jüdi­
schen Schülern das Recht, Geschwisterermä­
ßigung bei der Bezahlung von Schulgeld in 
Anspruch zu nehmen (5.5, I 13). Unter dem 
28. April 1933 erließ das preußische Justizmi­
nisterium eine Rundverfügung. die eine Er­
nennung von Juden zu Gerichtsassessoren 
ausschloß (5. 19. I 82). Das Reichsverkehrs­
ministerium verbot mit Anordnung vom 1.. 
März 1939 Juden die Benutzung von Schlaf­
und Speisewagen der Reichsbahn (5.1.85. III 
154). Unter dem I. April 1943 verfügte das 
Reichsministerium der Justiz, Juden und Po­
len seien nach Verbüßung der Strafbaft an die 
Gestapo zu überführen (5. 396. IV 474). Das 
Rcichssicherheitshauptamt wählte am 18. 

Dezember 1943 die Form des Erlasses, um 
die - Verschickung« der jüdischen Ehegatten 
aus nicht mehr bestehenden Mischehen nach 
Theresienstadt anzuordnen (5. 40 I. IV 500). 

Bis in die letzten Verästelungen des antisemi­
tischen Irrwitzes legt die Dokumentation die 
Eingebungen deutscher Judenfeinde offen. 
Der Bürgermeister von Königsdorf in Bayern 
bestimmte einige Tage nach dem Erlaß der 
Nürnberger Gesetze -zur Regelung der ge­
meindlichen Bullenhaltung und zur Abwen­
dung der Seuchengefahr«. daß • Kühe und 
Rinder. welche von Juden direkt oder indi­
rekt gekauft wurden ... vom Zutrieb zum 
gemeindlichen Bullen ausgeschlossen sind .• 

(5.133. II [4). Und auf S. 149 wird von der 
im Dezember 1935 erlassenen Verfügung des 
Präsidenten des Kammergerichts berichtet. 
der den Richtern seines Bezirks per Anord­
nung von oben verbot, Kommentare oder 
Abhandlungen jüdischer Autoren zu zitieren 
(Ir 92). 
Dies mögen unvollkommen ausgewählte Bei­
spiele dessen sein. worüber das Buch infor­
miert. Allgemein läßt sich sein Inhalt am be­
sten umschreiben. indem man aus der Ein­
führung Robert Kempners zitiert: .Man hat 
ihnen (den Juden. d. Rez.) die Berufe genom­
men. das Besitztum gestohlen. sie durften 
nicht erben oder vererben. sie durften nicht 
auf Parkbänken sitzen oder einen Kanarien­
vogel halten. keine öffen t1ichen Verkehrsmit­
tel benutzen. keine Restaurants. keine Kon­
zerte. Theater oder Kinos besuchen. für sie 
galten bestiminte Rassengesetze. ihnen wur­
den sämtliche staatsbürgerliche Rechte ent­
zogen. die Freizügigkeit wurde ihnen genom­
men. ihre Menschenrechte und Menschen­
würde wurden in den Staub getreten. bis sie 
in Konzentrationslager deportiert wurden 
und in die Gaskammern kamen.« ·(5. XIII) 
Die Dokumentation der verwaltungsmäßi­
gen. bürokratischen. kurz: juristischen Ab­
wicklung des von Kempner umschriebenen 
Schicksals der deutschen Juden ist Gegen­
stand des Buches. 
Walk und seine Mitarbeiter weisen auf. daß 
die antijüdische Politik des Dritten Reiches 
weithin auf wohlgeordneter rechtlicher 
Grundlage ablief. Viele antijüdische Maßnah­
men wurden öffentlich bekanntgemacht. wie 
es die Grundsätze eines ordentlichen Verkün­
dungswesens verlangen. Häufige Quellenan­
gaben sind z. B. das Reichsgesetzblatt. das 
Reichssteuerblatt oder das Ministerialblatt 
für die preußische Innere Verwaltung; ebenso 
das Reichsministerialblatt. das Heeresverord­
nungsblatt. das Hessische Regierungsblatt 
usf. Auch im Deutschen Ärzteblatt finden 
sich Nachweisungen über antijüdisches Son­
derrecht. ebenso im Amtsblatt für Anhalt 
oder den Amtlichen Mitteilungen für die bre­
mischen Behörden. Auch solche Maßnahmen 
gegen die Juden. die geheim oder intern blei­
ben sollten. hatten meist ein Aktenzeichen 
und somit das Signum des Amtlichen. 
Das Buch zeigt. daß die antijüdischen Maß­
nahmen keineswegs ausschließlich von Orga­
nisationen außerhalb der .klassischen. Ver­
waltung getragen waren. Folgt man der Do­
kumentation. so wurden hier alle Zweige der 
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Bürokratie tätig. Das Reichsinnenministe­
rium war ebenso beteiligt wie das Reichsar­
b~itsministerium, der Reichsfinanzmlflister 
wie der Reichsminister der Wirtschaft, der 
Reichsminister für Verkehr so gut wie das 
Auswärtige Amt oder der Reichsminister der 

Justiz - aber auch diese sind hier nur stellver­
tretend genannt. 
Insgesamt bietet das Buch einen Überblick 
über den rechtlichen Aspekt der Judenverfol­
gung in Deutschland, den es in dieser Weite 
bisher nicht gab. Dem Werk kommt das Ver­

dienst zu aufzuzeigen. wie deutsche Juristen 
durch schlichte Anwendung ihrer erlernten 
Fähigkeiten zu Mitwirkenden an der Juden­
verfolgung wurden. In seiner Darstellung von 
Setzung und Exekution ancijüdischen Son­
derrechts deckt das Buch Einzelheiten einer 
Epoche deutscher Rechtsgeschichte auf. 
Vor diesem Hintergrund berührt merkwür­
dig die Feststellung, daß die Dokumentation 
nicht von deutschen Geschichtswissenschaft­
lern stammt und vollends nicht von deut­
schen Rechtshistorikern. Herausgeber und 
Mitarbeiter sind überwiegend nicht einmal 
Juristen. Sie leben sämdich in Israel. Sie sind 
Juden. Der Herausgeber Walk und seine Mit­
arbeiter J acoby und Weiss -l~tztere übrigens 
die einzigen Juristen, die an dem Werk mitge­
wirkt haben - waren selbst Opfer des Sonder· 
rechts, das sie dokumentieren. ]oseph Walk, 

1914 in Breslau geboren, Historiker und Päd­
agoge, wanderte 1934 von Deutschland nach 
Palästina aus. J acoby, Jahrgang 1906. aus Kö­
nigsberg gebürtig, erlittein ähnliches Schick­
sal wie sein 19°1 in Rerlin geborener Berufs­
kollege Weiss. Beide waren bis 1933 Ge­
richtsassessoren, beide wurden aus ihren Äm­
tern entlassen. beide emigrierten 1934 nach 
Israel. Die übrigen Mitarbeiter des Buches, 
Daniel Cil Brecher und Bracha Freundlich, 
sind israelische Historiker. 
So gesehen lenkt das Buch den Blick auf den 
Umstand, daß die Rechtshistoriker unseres 
Landes der Erforschung der Epoche des Fa­

schismus bisher ihr besonderes Interesse 
nicht zugewandt haben. Schon die (weithin 
Rechtfertigungscharakter tragenden) Darstel­
lungen von Schorn (Der Richter im Dritten 
Reich, Frankfurt am Main 19S9) und Her­
mann Weinkauff (Die deutsche Justiz und der 
Nationalsozialismus, Stuttgart 1968), stamm­

ten nicht von Fach-Rechtshistorikern. Be­
tcichnend für die gegenwärtige Lage ist es, 
:laß Hans Hattenhauser - immerhin der Ver­
treter d~s Faches. der sich dem fraglichen Ge-

genstand schon weit angenähert hat - jüngst 
davon sprach, er wolle .das Interesse der J u­
risten an der Erforschung der nationalsoziali­
stischen Rechtsgeschichte neu anregen« (NS­
Recht in historischer Perspektive, Kollo­
quium des Instituts für Zeitgeschichte. M ün­
chen, Wien 1981, S. 7). 

Dazu be~teht wohl Anlaß. Die Rechtsge­
schichte des Dritten Reiches ist freilich nicht 
ohne Grund solange vernachlässigt worden. 
Hier sind ideologische und daraus sich erge­
bende methodische Barrieren abzubauen. 
Das Vorhandensein solcher Barrieren wird 
gerade an der Art und Weise deutlich. wie die 

Rechcsgeschichtswissenschaft sich bislang der 
Schilderung der rechtlichen Aspekte der J u­
denverfolgung entzogen hat. Hier herrscht 
ein methodisch abgesichertes Desinteresse. 
Wir zitieren nochmals Heinz Lieberich, der 
in der im März 198 I erschienenen 16. Auflage 
des Lehrbuches Mitteis-Lieberich, Deutsche 
Rechtsgeschichte, S. 411 f .• schreibt: 
.Die Judenverfolgung Hitlers hat nur wenig 
Beziehung zu einer Geschichte des Rechtes, 
da sie gar nicht auf die Herbeiführung be­
stimmter Rechtsverhälmisse abzielte. Auf 
kaum einem anderen Gebiete wurde in glei­
cher Weise nicht einmal der Schein des Rech­
tes gewahrt. Die verhältnismäßig wenigen ge­
setzlichen Maßnahmen (Gesetz zur Wieder­

herstellung des Berufsbealntenrums vom 7· 4. 

1933. Nürnberger Gesetz zum Schutze des 
deutschen Blutes und der deutschen Ehre 

vom 15.9. 1935) waren keineswegs Ausdruck 
einer systematischen Rechtspolitik. Der to­
tale Vernichrungsfeldzug, der im Krieg auch 
die besetzten Gebiete einbezog, setzte mit der 
sog. Kristallnacht (9. Nov. (938) ein. Was 
folgte, gehört in eine Geschichte des Un­
rechts und entzieht sich einer rechcsge­
schichdichen Betrachtung .• 
Wenn aber Unrechtsgeschichte den Rechtshi­
storiker nicht interessiert, werden Hatten­
hauers Anregungen noch bnge bloße Anre­
gungen bleiben müssen - jedenfalls wird die 
Rechtsgeschichte des Dritten Reiches, sollte 
sie einmal von Adepten von Mitteis-Liebe­
rich geschrieben werden. einem Flickentep­
pich gleichen. Das von Lieberich 1lmrissene 
Verständnis von Rechtsgeschichte hier und 
Unrechtsgeschichte da ist verfehlt. Es ist un­
annehmbar, weil es nicht die Fakten einer hi­

storischen Totalität schildert, sondern sie be­
liebig auswählt und im Ergebnis Rechtsge­
schichte eingrenzt auf eine banale Geistes­
und Kulturgeschichte, in der mehr oder we-

3 1 5 
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JI6 niger große Rechtsdenker, systematische 
Rechtspolitiker und Gesetzesväter in Red­
lichkeit, jedoch auf ihre Weise, mit grillenhaf­
ter Mühe über die Rechtsidee und ihren hei­
ligen Gang durch die Begriffe und Institutio­
nen sinnen. am besten beseelt vom Geist der 
deutschen Klassik und beäugt vom deutschen 
Rechtshistoriker. Wenn aber ein ,Politiker. 
daherkommt, der das Recht weltlichen, gar 
rechtsfremden Zwecken nutzbar zu machen 
versteht, der das Recht nicht einsetzt zur 
Herbeiführung bestimmter Kedmverhält­
nisse oder der das Recht gar nutzt, um Un­
recht damit zu treiben - dann sollte das den 
deutschen Rechtsgeschichder nicht mehr in­
teressieren? 
Die Unhahbarkeit solcher Geschichtsauffas­

sung zeigt nichts besser als die Betrachtung. 

der Epoche von 1933 bis 1945. Das Umschla­
gen einer demokratischen Rechtsordnung in 
eine faschistische Unrechtsordnung, die An­
passung einer großen Zahl der Juristen an 
diese Unrechtsordnung, die Umfunktionie­
rung der Justiz zum Terrorinstrument, die 
Instrumentalisierung des Rechts z. B. für die 
Vernichtung der Juden, die Nürnberger Ge­
setze, die Polenstrafverordnung, die Volks­
schädlingsverordnung: Das war doch wohl 
eher die Realität des Dritten Reiches als das 
reine, edle, gemütliche Rechtsdenken begna­
deter Rechtsdenker, Rechtspolitiker und 
Professoren. Da hilft kein Savigny und kein 
Thibaut, kein Svarez und kein Grotius: Unter 
dem Faschismus war der Unrechtsstaat All­
tag, und nichts berechtigt den Rechtshistori­
ker, dieses Faktum und seine Ursachen seines 
forscherlichen Fleißes für unwürdig zu erklä­
ren. Wenn seine Methode ihm dies gebietet 
oder nur ermöglicht, dann ist sie revisions be-

dürftig. Im Gegensatz zu Lieberich mutl ge· 
sagt werden: Die Rechtsgeschichte des Drit­
ten Reiches muß gerade dort Gegenstand un­
seres rechtshistorischen Interesses sein. wo 
sie uns als Unrechts geschichte gegenüber­
tfltt. 
Zitiert sei an dieser Stelle aus dem Geleitwort, 
das Bundesjustizminister Jürgen 5chmude 
dem Werk Walks und seiner Mitarbeiter bei­
gegeben hat. Schmude sagt, die Dokumenta­
tion habe Bedeutung nicht nur für den Fach­
historiker, sondern auch für .die politische 
Bildung insgesamt; denn durch sie wird deut­
lich, wie schrittweise die politische Kultur ei­
nes Volkes so weit ausgehöhlt werden bnn. 
daß am Ende Auschwitz, Treblinka oder 
Majdanek stehen .• (5. V) Es war und ist eines 
der Hauptziele unseres Grundgesetzes, eine 
solche Aushöhlung unserer politischen Kul­
tur unmöglich zu machen. Unser Grundge­
setz ist seiner historischen Dimension nach 
konzipiert als eine antifaschistische Ord­
nung. Rechtsstaadiche Garantien sind sein 
prägendes Element. Es räumt Juristen viel 

Macht ein, es sieht in einer starken unabhän­
gigen Justiz einen Garanten der Verwirkli­
chung und Erhahung rechtsstaadicher Zu­
stände. Einer solchen Aufgabe können aber 
nur solche Juristen gerecht werden. denen 
spätestens ihr Rechtsstudium die umschrie­
bene antifaschistische Dimension unserer 
Verfassung "ermittelt hat. Eine Rechtsge­
schichtswissenschaft, die dieses Wissen nicht 
vermittele, verfehlt ihren Zweck, weil sie ih­
ren Beitrag zur politischen Bildung unserer 
Juristen verweigert. 
Die Unrechts geschichte des Dritten Reiches 
harrt der Erforschung. Walks Buch sollte den 
Einstieg erleichtern. 

Hans Wrobel 
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